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Zentrales Thema der Rechtsphilosophie ist die Gerechtigkeit; Recht,

Gerechtigkeit und Rechtsphilosophie gehören zusammen.

Seit mehr als zweitausend Jahren ist der Mensch auf der Suche

nach Gerechtigkeit, ohne bis heute eine allseits befriedigende

und dauerhafte Lösung gefunden zu haben.

Rechtsphilosophie ist die Grundlage allen Rechts; Rechtsphiloso-

phie begegnen wir auf Schritt und Tritt, im Strafrecht beim Nach-

denken über den Zweck der Strafe, im Zivilrecht bei der Prüfung

sittenwidriger Geschäfte, im öffentlichen Recht bei der Umset-

zung des Asylrechts oder bei der Bemessung von Steuern.

Die Grundrechte und das gesamte Verfassungsrecht sind letztlich

„positivierte“ Rechtsphilosophie; Völkerrecht und Menschenrechte

sind Ausdruck rechtsphilosophischer Grundüberzeugungen von

der Würde und dem Leben des Menschen.
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1. Abschnitt: Fünf Minuten Rechtsphilosophie* 1

1. Minute: Grundlagen

Zentrales Thema der Rechtsphilosophie2 ist die Gerechtigkeit; Recht, Gerechtig-
keit und Rechtsphilosophie gehören zusammen. Seit mehr als zweitausend Jahren
ist der Mensch auf der Suche nach Gerechtigkeit, ohne bis heute eine allseits be-
friedigende und dauerhafte Lösung gefunden zu haben. Rechtsphilosophie ist die
Grundlage allen Rechts; Rechtsphilosophie begegnen wir (auch unbewusst) auf
Schritt und Tritt, im Strafrecht beim Nachdenken über den Zweck der Strafe, im
Zivilrecht bei der Prüfung sittenwidriger Geschäfte, im öffentlichen Recht bei der
Umsetzung des Asylrechts oder bei der Bemessung von Steuern. Die Grundrechte
und das gesamte Verfassungsrecht sind letztlich „positivierte“ Rechtsphilosophie;
Völkerrecht und Menschenrechte sind Ausdruck rechtsphilosophischer Grund-
überzeugungen von der Würde und dem Leben des Menschen.

Rechtsphilosophie ist nicht nur abgehobenes Denken über die letzten Dinge im
Recht, sondern hat handfeste praktische Bedeutung3. So hat das Bundesverfas-
sungsgericht im sog. Mauerschützenprozess, in dem es um die strafrechtliche
Verantwortung der sog. Mauerschützen ging, das strafrechtliche Rückwirkungs-
verbot letztlich mit der rechtsphilosophischen Erkenntnis außer Kraft gesetzt,
dass die Grundlage für das Rückwirkungsverbot entfalle, wenn ein Staat Taten im
Bereich schwersten kriminellen Unrechts durch Rechtfertigungsgründe decke
und so die allgemein anerkannten Menschenrechte in schwerwiegender Weise
missachte. Ebenso liegen z.B. dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum
Anbringen von Kruzifixen rechtsphilosophische Vorstellungen über das Verhält-
nis von Staat und Kirche zugrunde4.

                                          
* Die 1. Auflage ist – auch im universitären Bereich – überaus freundlich aufgenommen wor-

den. Besonders anregend war die in RJ 17 [1998], 145 veröffentlichte Kritik aus dem berufe-
nen Munde des bedeutenden Savigny-Forschers Joachim Rückert, der schon 1984 seine Ha-
bilitationsschrift „Idealismus, Jurisprudenz und Politik bei Friedrich Carl von Savigny“ mit
der bedeutenden und den Forschungsaufwand wahrlich rechtfertigenden Erkenntnis ab-
schloss, dass Savigny „etwas Neues, eine ‚natürlich‘-philosophische Jurisprudenz im Geiste
eines frühen, objektiv anzusetzenden metaphysischen Idealismus“ begründet habe (dazu un-
ten 2. Abschnitt, 22).

1 In Assoziation zu Radbruch, Fünf Minuten Rechtsphilosophie, 1945 (Radbruch GA III, 78).
2 Zur Definition und Abgrenzung im Einzelnen s. Glossar.
3 Bereits Aristoteles stellte fest: Wir müssen uns der Philosophie widmen, wenn wir unseren

Bürgerpflichten richtig nachkommen und unser Privatleben nützlich gestalten wollen.
4 S. im Einzelnen Abschnitt 4.12. und 6.11.
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❑ Andererseits zeigt Kant aber auch eine „starke Beimengung von Enthusias-
mus“ für die Französische Revolution, die Aufklärung als die Befreiung des
Menschen aus seiner Unmündigkeit, die Verwendung des Menschen als
Werkzeug der Absichten der Herrscher als Umkehrung des Endzwecks der
Schöpfung. Trotz des Formalismus der Ausführung sind hier – so Bloch –
die besten Postulate des Naturrechts bewahrt69.

21. Die Totalität und Vollendung der Welt – der Idealismus
(Hegel)

Welzel, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, 4. Aufl., 1962, 173 ff.; Marcic, Hegel und das
Rechtsdenken, 1970; Kaufmann, in Kaufmann/Hassemer, Einführung, 76 f.; Seubold, Hegels
„Aufhebung“ des Naturrechts, ARSP 1998, 326.

Hegel (1770–1831), in Stuttgart geboren, stu-
dierte in Tübingen, war zunächst Hauslehrer,
später ab 1801 Habilitation und Privatdozent
in Jena. Nach Zwischenspielen als Journalist in
Bamberg und Gymnasiallehrer in Nürnberg
wurde Hegel Professor für Philosophie in Hei-
delberg (1816) und ab 1818 in Berlin auf dem
Lehrstuhl, der seit Fichtes Tod 1814 unbesetzt
war. In den zwanziger Jahren avancierte Hegel
zur führenden Persönlichkeit der deutschen
Philosophie. Der Nachwelt galt und gilt Hegel
als Prototyp des abstrakten „spekulativen“
Denkers.

Hauptwerke: Phänomenologie des Geistes (1807); Wissenschaft der Logik
(1812–1816); Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse
(1817); Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821; zit. nach Reclam, 1970).

Im Unterschied zu Kants dualistischer Philosophie (Zwei-Welten-Theorie), in der
Sein und Bewusstsein, Natur und Geist, Objekt und Subjekt, Reales und Ideales,
Sein und Sollen streng geschieden sind, gibt es für Hegel nur eine Welt, die Welt
des Geistes. Hegel versucht eine Verbindung von Antike und Christentum; der
platonisch-christliche Geist seiner Geschichtsmetaphysik ist unübersehbar, sein
Hohelied auf die Identität aller als Menschen ist keine Gelegenheitseuphorie70; er
beharrt auf Vernunft, nicht auf Herkommen und Tradition.

                                          
69 Zu Vorstehendem Bloch, Naturrecht und menschliche Würde, 1. Aufl., 1972, 81 ff.
70 Klenner, ARSP 1998, 585/7.
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27. Die Entartung des Rechts – Rechtsphilosophie im 3. Reich

Rüthers, Entartetes Recht, 2. Aufl., 1989; Stolleis, Recht im Unrecht 1994; Voß, Steuern im
Dritten Reich, 1995.

27.1 Nach Larenz hat der Nationalsozialismus in Deutschland eine neue, die
spezifisch deutsche Rechtsidee zur Geltung gebracht120. Der Geist des National-
sozialismus wurde zur obersten, ungeschriebenen Norm der Rechtsordnung, zur
übergesetzlichen Rechtsquelle erklärt. Zur Inhaltslosigkeit bemerkt Franz Neu-
mann121:

„Die nationalsozialistische Ideologie ist bar jeder Schönheit. Der Stil ihrer lebenden Autoren ist
abscheulich, die Konstruktionen sind wirr, eine Konsistenz ist nicht vorhanden. Jede Äußerung
entspringt einer unmittelbaren Situation und wird verworfen, sobald die Situation sich ändert.“

Im Wesentlichen beschränkte sich die nationalsozialistische Weltanschauung auf
zwei Hauptgedanken: den Grundsatz „Gemeinnutz vor Eigennutz“ und den
Rassegedanken. Die Gemeinwohlformel wurde als Programmsatz für den Ge-
setzgeber, als Rechtsregel, als Richtschnur für die Gesetzesauslegung, als Satz des
positiven Rechts mit derogierender Wirkung gegenüber allen anderen Sätzen des
geltenden Rechts und als Leitbild für die Auslegung bzw. Anwendung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe und Generalklauseln verstanden122. Methodische Hilfs-
mittel waren dabei das konkrete Ordnungsdenken, das Typus-Denken123 und
das institutionelle Rechtsdenken124.

So hieß es in einem Aufsatz von Stoll125: „Die Vorschriften des BGB bestehen zwar noch, aber
sie erhalten durch die ‘zentrale Rechtsidee’ der siegreichen Bewegung eine neue Zielsetzung.“
Vergleichbar heißt es bei Larenz126: „Das völkische Rechtsdenken ... belässt vor allem das Ge-
setz nicht in einer isolierten Stellung, sondern stellt es in den Gesamtzusammenhang einer Ord-
nung hinein, deren Grundgedanken übergesetzlicher Natur, weil in der Wesensart, Sitte und
Rechtsanschauung des Volkes angelegt, sind ...“ Und auch Carl Schmitt127 äußerte sich in die-
sem Sinne: „Das gesamte heutige deutsche Recht, einschließlich der weitergeltenden, positiv
nicht aufgehobenen Bestimmungen, muss ausschließlich und allein vom Geist des Nationalsozi-
alismus beherrscht sein. ... Jede Auslegung muss eine Auslegung im nationalsozialistischen Sinne
sein.“

Die Abkehr vom Gesetz wird auch durch eine neue Rechtsquellenlehre bewirkt.
So proklamiert Carl Schmitt128, dass das Programm der NSDAP eine echte, und

                                          
120 Larenz verwies auf die tragenden Grundgedanken, die er im Gemeinnutzgedanken, der Ras-

seidee und der Gliedhaftigkeit des Einzelnen als Bauer, Soldat oder als Geistesarbeiter er-
blickte (Larenz, Deutsche Rechtserneuerung und Rechtsphilosophie, 1934, 39 ff.).

121 Behemoth, 65.
122 Voß, a.a.O., 31 f.
123 Zum Typus des Typus vgl. Weber-Grellet, FS Beisse, 1997, 551.
124 Voß, a.a.O., 33 f.; Rüthers, Entartetes Recht, 2. Aufl., 1989, 59 ff.; Röhl, § 49 III.
125 DJZ 1933, Sp. 1229/31.
126 Über Gegenstand und Methode des völkischen Rechtsdenkens, 1938, 10.
127 JW 1934, 713/17.
128 DR 1936, 181.
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4. Relativismus

Radbruch (1878–1949) erhielt 1903
die venia legendi für Strafrecht, Straf-
prozessrecht und Rechtsphilosophie.
In der Zeit zwischen 1921 und 1923
war er in mehreren Kabinetten
Reichsjustizminister, danach wieder
Professor in Kiel und Heidelberg. Im
Mai 1933 wurde er aus dem badischen
Staatsdienst entlassen, weil er nicht die
Gewähr dafür biete, rückhaltlos für
den nationalen Staat einzutreten. Im
September 1945 wurde er wieder in
das Lehramt eingesetzt.

Hauptwerke: Einführung in die
Rechtswissenschaft; Der Mensch im
Recht; Rechtsphilosophie; Vorschule
der Rechtsphilosophie; Der Geist des
englischen Rechts.

Die Lehre des Relativismus47 hat sich als Gegenpart zur Naturrechts-Doktrin
entwickelt, nach der es eine eindeutige, erkennbare und beweisbare Idee des ge-
rechten Rechts gibt. Erfahrungswissenschaft und Erkenntnistheorie hätten diese
These widerlegt. Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung hätten eine unbe-
grenzte Mannigfaltigkeit der Rechtswirklichkeit aufgedeckt, in der keine Tendenz
eines einheitlichen Ideals zu erkennen sei. Kants Kritizismus habe bewiesen, dass
der Inhalt des Rechts von empirischen Gegebenheiten abhänge und deshalb rela-
tiv sei. Gleichwohl – und deshalb trägt der Relativismus seinen Namen zumindest
teilweise zu Unrecht – entwickelt er ganz konkrete Vorstellungen über den Inhalt
des Rechts – Menschenrechte, Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Volkssouveränität.

Relativismus (nach Radbruch):

❑ Der Relativismus bedeutet einen Verzicht der theoretischen Vernunft zuguns-
ten der praktischen; der Relativismus bekämpft die Überzeugung des Gegners
unter der Mahnung zur Achtung seiner Überzeugung, Entschlossenheit zum
Kampf auf der einen Seite, Duldsamkeit und Gerechtigkeit des Urteils auf der
anderen.

• Die verbindliche Kraft des positiven Rechts kann nur auf die Tatsache gegründet werden,
dass das richtige Recht weder erkennbar noch beweisbar ist. Der Relativismus mündet aus
in den Positivismus.

• Das Recht der Gesetzgebung ist dem Gesetzgeber nur unter der Bedingung anvertraut, dass
er den ideellen Kampf zwischen den verschiedenen Rechtsüberzeugungen unberührt lässt.
Der Relativismus mündet aus in den Liberalismus. Relativismus ist die allgemeine Tole-
ranz, nur nicht Toleranz gegenüber der Intoleranz.

                                          
47 Radbruch, Der Relativismus in der Rechtsphilosophie, 1934, Gesamtwerke III, 17; Max We-

ber; Georg Jellinek; Hermann Kantorowicz.



3. Abschnitt: Grundpositionen der Rechtsphilosophie

87

Vernunftfaktum, von der Willensautonomie und der „Depotenzierung jeder eu-
dämonistischen Ethik“95. Fundamentalistisch sei der kategorische Imperativ
nichts anderes als der Begriff der Moral. Begründet werde der kategorische
Rechtsimperativ durch das Zusammenspiel von anthropologischen Überlegungen
mit einer moralischen und im praktischen Sinn metaphysischen Bewertung. Der
kategorische Rechtsimperativ nenne die Bedingung, ohne die eine Koexistenz
von Handlungsfreiheit nicht möglich sei. Hier gewinne eine Rechtsethik vom
Typ Kants die größere Bedeutung. Als Beispiele für kategorische Rechtsprinzi-
pien, in denen die Metaphysik eine behutsame Rehabilitierung finde, nennt Höffe
das Verbot des falschen Versprechens, das Strafgesetz, die Republik freier ver-
bündeter Völker.

8. Prozedurale Theorien

8.1 Systemtheorie (Luhmann)

Günther, Vom Zeitkern des Rechts, RJ 14 (1995), 13; Simon, Rückerts Frage, RJ 14 (1995), 36;
Jakobs, Luhmanns Gesellschaft, RJ 14 (1995), 48; Raiser, Das lebende Recht, 2. Aufl., 1995,
9. Abschnitt, 148 ff.; Röhl, § 53.

Niklas Luhmann, 1927–1998, war nach
dem Studium der Rechtswissenschaft und
der Soziologie mehrere Jahre im Kultus-
ministerium in Hannover tätig; danach
Aufenthalte in Harvard und Speyer; von
1967–1969 Lehrtätigkeit in Münster. Von
1968 bis 1993 Professor für Soziologie in
Bielefeld. Er ist neben Jürgen Habermas
der führende und fruchtbarste lebende
deutsche Theoretiker der Soziologie, nach
Habermas ein „Philosoph im soziologi-
schen Schafspelz“.
Hauptwerke: Legitimation durch Verfah-
ren, 3. Aufl., 1978; Soziale Systeme, 1984;
Das Recht der Gesellschaft, 1995; Protest,
1996.

8.1.1 Die Systemtheorie versucht, soziales Handeln in Begriffen von Kommuni-
kation zu erfassen, unter radikalem Absehen von jedem Bezug auf transzenden-
tale Komponenten, von jeder Beziehung auf ein Subjekt96. Luhmanns ursprüngli-
cher Ansatzpunkt war die namentlich von Talcott Parsons entwickelte Theorie
sozialer Handlungssysteme, die er zu einer funktionell-strukturellen Theorie um-

                                          
95 Höffe, Kategorische Rechtsprinzipien, 1995, 17.
96 Luhmann, Archimedes und wir, 1987, 160.
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4. Abschnitt: Verfassungsrecht und Grundwerte

Das Grundgesetz ist eine späte Frucht der Aufklärung und der Forderungen der
Französischen Revolution nach einer Gesellschaft, die sich auf Menschenrechte,
auf die Prinzipien von Freiheit, Gleichheit, Eigentum und Sicherheit gründen
wollte. Die Aufklärungskultur selbst ist beeinflusst von dem Ius commune in sei-
ner spätantiken Abfassung, dem kanonischen Recht, welches selbst aus römisch-
rechtlicher Wurzel hervorging, germanischen Rechtsauffassungen und von der
Staatsformenlehre des Aristoteles. Das GG steht damit in einer Tradition, die
auch, aber nicht nur christlich geprägt ist.

Das institutionelle Gerüst des demokratischen Verfassungsstaats mit den Grundrechten und den
Vorgaben des Art. 20 GG soll vor einer Entwicklung schützen, wie sie im 3. Reich ihren Lauf
nahm. Indes ist zu bedenken, dass ein ähnlicher Versuch, wie er mit der Weimarer Reichsverfas-
sung unternommen worden war, kläglich scheiterte. Aus diesem Grund ist die Erhaltung des
gesellschaftlichen Konsenses und des Sozialstaats von so überragender Bedeutung; zunehmende
Arbeitslosigkeit, Steuerumverteilung, soziale Kluften bergen große Gefahren.

Das Menschenbild des Grundgesetzes ist nicht das eines isolierten souveränen
Individuums; das Grundgesetz hat vielmehr die Spannung Individuum – Gemein-
schaft im Sinne der Gemeinschaftsbezogenheit und Gemeinschaftsgebundenheit
der Person entschieden, ohne dabei deren Eigenwert anzutasten1. Die Men-
schenwürde ist die kulturanthropologische Prämisse des Verfassungsstaats und
die Basis, auf der von Mensch zu Mensch und von Mensch zu Staat kommuni-
ziert wird; sie ist der verrechtlichte „konstitutionalisierte“ ethische Grundwert,
aus dem alles weitere bis hin zur Demokratie und Föderalismus folgt. Die Men-
schenwürde muss universal konzipiert sein als Eckstein einer universalen Ethik.
Der Verfassungsstaat ist der Staat der Freiheit und Demokratie, der sozialen
Marktwirtschaft und des Pluralismus. Der Verfassungsstaat muss aber auch den
Schutz der Umwelt und den Ausgleich mit der Nachwelt, die Gerechtigkeit zwi-
schen den Generationen aufnehmen; Postulate der Ethik bekommen verfassungs-
rechtliche Relevanz, ethische Postulate gerinnen zu Verfassungsrecht2.

1. Rechtsphilosophie als konkretisiertes Verfassungsrecht
– Positivierung der Rechtsphilosophie

Häberle, Ethik im Verfassungsstaat, FS Knöpfle, 1996, 119; Brugger (Hrsg.), Legitimation des
Grundgesetzes aus Sicht von Rechtsphilosophie und Gesellschaftstheorie, 1996.

                                          
1 BVerfGE 4, 7/15; Leder, Das Menschenbild des Grundgesetzes und die Zukunft unserer

Verfassung, in: Das Menschenbild des Grundgesetzes, Schriftenreihe der Guardini-Stiftung,
Bd. 6, 1996, 68.

2 Häberle, Ethik im Verfassungsstaat, FS Knöpfle 1996, 119, 123, 125/126; ders., JöR 48
(2000), 399, 401 zu den theoretischen und philosophischen Grundlagen der deutschen Ver-
fassungspraxis.
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Rechtsphilosophie ist nicht zweckfrei. Sie muss darauf gerichtet sein, durch Reflexion und
Nachdenken die Wirklichkeit (das positive Recht und seine Wirkungen) zu beobachten und (ggf.
und in dem dafür vorgesehenen Verfahren) zu verbessern. Der Philosophie des Rechts obliegt es
damit auch, die Institutionen von Recht und Staat als Erscheinungen der Wirklichkeit zu unter-
suchen, zu verstehen und zu entwickeln. Recht ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum
Zweck; das Recht hat eine dienende Funktion. Recht soll gewährleisten, dass der Mensch ein
seiner Existenz entsprechendes Dasein führen kann; dazu schafft das Recht den äußeren Rah-
men und die äußeren Bedingungen.

Rechtsphilosophie ist nicht Rechtsgeschichte. Die Rechtsgeschichte befasst sich auch mit der
Geschichte der Rechtsphilosophie; die Rechtsphilosophie geht aber über die rein beschreibende
Rechtsgeschichte weit hinaus.

Standort der Rechtsphilosophie

Rechtsphilosophie
❑ Gerechtigkeit

(Ethik)
❑ Rechtsanwen-

wendung
❑ Rechtsanthro-

pologie
❑ Metaphysik

(Naturrecht;
Ontologie; All-
gemeine Rechts-
lehre)

Gesetzgeber

Recht
(gesetztes Recht)

Verfassung;
Gesetze

Justiz

Rechtsanwendung

Rechtspolitik

Rechtswissenschaft
❑  Dogmatik
❑  Methodenlehre
❑  Jur. Argumentation

Allgemeine Rechts-
lehre
❑  Rechtstheorie
❑  Strukturen

Rechtsvergleichung
Rechtsgeschichte
Rechtssoziologie

Der Rechtspositivismus besitzt ein formales und werturteilsfreies Rechtsver-
ständnis: Gesetz sind alle die Äußerungen des Staates, die in einem entsprechen-
den Verfahren als Gesetze zustande gekommen sind; der Inhalt ist sekundär
(auctoritas, non veritas facit legem; Gleichsetzung von Staat und Recht; Tren-
nung von Recht und Moral; ohne ethische Vorgaben, nach beliebiger Maßgabe
der staatlichen Organe; Gesetz ist Gesetz). Auch das unmoralische Gesetz ist Ge-
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Rechtsethisch stelle sich die Forderung nach der Wiederherstellung eines Asyl-
rechts, das sich an Verfolgungstatbeständen orientiere. Weiterhin sei das Asylbe-
gehren klar von anderen Tatbeständen der Flucht (humanitäres Bleiberecht we-
gen natürlicher oder politischer Katastrophen), von der einstweiligen Nothilfe,
von der Einwanderung und von der Behandlung „inländischer Ausländer“ abzu-
grenzen.

Das Asylrecht ist sicherlich ein Menschenrecht; das Gebot, Fremde und Hilfsbedürftige aufzu-
nehmen und zu beherbergen, ist ein Gebot christlicher Nächstenliebe, aber auch ein Akt solida-
rischen Verhaltens und sozialstaatlicher Fürsorge. Der Missbrauch des Asylrechts darf nicht zu
einer von nationalem Egoismus geleiteten staatlichen Überreaktion führen.

Mittlerweile ist Deutschland auf dem besten Weg zum Einwanderungsland zu
werden; Migrationspolitik wird ein fester Bestandteil der deutschen Innenpolitik
werden. Das Grundgesetz ist offen für die Einwanderungsgesellschaft, aber kein
ausreichender Wegweiser. Die Süssmuth-Kommission empfiehlt im Jahr 2002
50.000 Einwanderer aufzunehmen.

5. Strafe und Recht

M. Kaufmann, Rechtsphilosophie, 1996, 303 ff; Ernst-Joachim Lampe, [Rechtsanthropologische]
Strafphilosophie, 1999.

Ein wichtiger Bereich des staatlichen Rechts ist das Strafrecht. Das Strafrecht soll
Straftaten verhindern und bereits verübte Straftaten sanktionieren. Was eine
Straftat ist, ist im Einzelnen in den Tatbeständen des StGB geregelt, z.B. Taten
gegen die körperliche Unversehrtheit bis hin zum Mord, Straftaten gegen das Ei-
gentum oder Straftaten gegen die öffentliche Ordnung. Welche Taten unter Strafe
gestellt werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die wiederum von unter-
schiedlichen Vorstellungen über das Menschenbild, das Zusammenleben der
Menschen, den Wert des Eigentums usw. abhängig sind. Gerade auch das Straf-
recht muss abwägen zwischen der Freiheit des Einzelnen und den Interessen der
Anderen und der Gesellschaft. Das Strafrecht darf nicht die Vorstellungen ein-
zelner sozialer Gruppen zum allgemeinen Maßstab machen; das Strafrecht kann
nur das moralische Minimum schützen, also die Regelvorstellungen, die von al-
len getragen und gebilligt werden. Die Strafe dient der Wiederherstellung des
verletzten Rechts; sie beruht auf der Anerkennung des Verbrechers als Vernünfti-
ges (Hegel). Das Strafrecht ist nur dort legitim, wo andere geschädigt werden.
Alle anderen Eingriffe, insbesondere solche, die ungewöhnliche oder exzentrische
Wege bei der Verfolgung des persönlichen Weges zum Glück beschränken
könnten, haben von staatlicher Seite aus zu unterbleiben8.

Ebenso sind die Vorstellungen vom Zweck der Strafe und von den Arten der
Strafen von dem jeweiligen Menschenbild und den Vorstellungen des Zusam-
menlebens abhängig. Zweck der Strafe kann sein die Sühne, die Vergeltung, die
Prävention. Im angelsächsischen Bereich wird unterschieden zwischen dem retri-

                                          
8 M. Kaufmann, Rechtsphilosophie, 323.
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❏  Sittlichkeit
❏  Grundgesetz
❏  Menschenrechte
❏  Humanität
❏  abendländische Tradition
❏  Gebote der Religionen
❏  anthropologische Gegebenheiten

Rechtsphilosophie Ethik Ethik
(Moralphilosophie) (Gewissensphilosophie)

Recht Moral (soziale Normen, Gewissen
(staatliche Normen) Sitte, Brauch) (persönliche Normen)

❏  Familie „Konglomerat“
❏  Stand (Duell)
❏  Kirche (z.B. „Sünde“)
❏  Beruf
❏  Sport
❏  Medizin

3.1 Neben den Rechtsnormen bestehen soziale Normen, die unter dem Namen
der Moral zusammengefasst werden können; die auf ihre Erkenntnis und Be-
schreibung gerichtete Disziplin ist die Ethik43; sie steht zur Moral in dem selben
Verhältnis wie die Rechtsphilosophie zum Recht. Die Trennung von Recht und
Moral ist eines der Hauptanliegen der reinen Rechtslehre.

Wenn von Recht und Moral die Rede ist, ist darauf zu achten, dass der Begriff „Moral“ in ver-
schiedenen Bedeutungen eingesetzt wird; einmal als faktisch gelebte Sozialmoral, dann als So-
zialnorm (das ist die hier verwendete Bedeutung) und schließlich im Sinne von Ethik und Sitt-
lichkeit.

Recht und Moral sind Regelsysteme. Entwicklungsgeschichtlich hat sich das
Recht allmählich von der Moral dissoziiert44. Für kleine, überschaubare und

                                          
43 Kelsen, a.a.O., 60.
44 Weiterhin für ein Zusammenspiel von Recht und Moral, Pawlowski, Schutz des Lebens

– Zum Verhältnis von Recht und Moral, in Seelmann (Hrsg.), Aktuelle Fragen der Rechtsphi-
losophie, 2000, 9, 23; Recht bestimmt sich nach Kriterien, die sich nicht nur aus rechtlichen
Erwägungen ergeben, sondern auch aus verschiedenen weltanschaulichen Überzeugungen.
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5. Abschnitt: Allgemeine Rechtslehre

Die allgemeine Rechtslehre ist Teil der Rechtsphilosophie; ihr Gegenstand sind
die allgemeinen Grundlagen des Rechts. Die allgemeine Rechtslehre ist nicht nur
Rechtsformen-, sondern auch (in begrenztem Umfang) Rechtsinhaltslehre1. Sie
befasst sich u.a. mit den Grundbegriffen des Rechts, mit dem Begriff des Rechts,
der Rechtsnorm, mit der Funktion des Rechts, der Abgrenzung von Recht, Moral
und Gewissen. Auch die Methodenlehre des Rechts, die auf die Auslegung des
Rechts gerichtet ist, gehört zu der allgemeinen Rechtslehre. Diese Grundfragen
wirken sich auch auf den konkreten Inhalt des Rechts und die Vorstellungen
über Gerechtigkeit aus.

1. Recht – Was ist Recht?

1.1 Der Begriff des Rechts
Der Begriff Recht umfasst mehrere Bedeutungsvarianten,

❑ die Gesamtheit des Rechts mit all seinen Nebengebieten (also in erster Linie
das gesetzte Recht, die Rechtswissenschaft, die Rechtsphilosophie, die
Rechtstheorie, die Justiz), also alle Bereiche, die mit dem Recht zu tun haben;

❑ in einer engeren Bedeutung umfasst das Recht die geltende Rechtsordnung,
das positive Recht (die Gesetze) und das vorgegebene Recht (vgl. Art. 20
Abs. 3 GG: Bindung an Recht und Gesetz2);

❑ als Recht wird auch der normative Grundbestand verstanden, die Grundlagen,
die eine Rechtsordnung ausmachen sollen,

❑ und schließlich ist Recht die einzelne Norm und der einzelne Anspruch.

Das positive Recht existiert in Form von Gesetzen, die der Gesetzgeber erlässt.
Nach Kant ist Recht der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des
einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit
zusammen vereinigt werden kann. Die unter „Recht“ fallenden Normen sind
durch folgende gemeinsame Eigenschaften charakterisiert3:

1. Rechtsnormen sind im Einklang mit der in der betreffenden Gesellschaft
wirksamen Staatsverfassung zustande gekommen.

2. Sie sehen die Anwendung von physischem Zwang vor und werden regelmä-
ßig angewendet und durchgesetzt.

3. Wer sie nicht befolgt, muss mit den angedrohten Konsequenzen rechnen.

                                          
1 Röhl, § 1 (5).
2 S.a. Art. 20a GG.
3 Hoerster, Zur Verteidigung der rechtspositivistischen Trennungsthese, ARSP 1990, Beiheft

37, 27.
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